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Als „Bibel des Mietrecht“ wird 
das Mieterlexikon des Deut

schen Mieterbundes von vielen 
Fachleuten, wie Juristen, Haus
verwaltungen oder Wohnungs
wirtschaftlern, aber auch von 
Mie tern und Vermietern bezeich
net. Es ist – in aller Bescheiden
heit – in mehrfacher Hinsicht eine 
Bibel: Es bringt wichtige Erkennt
nismöglichkeiten für alle Prakti
ker, die mit dem Mietrecht befasst 
sind. Es bietet umfassende und 
zuverlässige Informationen, ge 
ra  de auch für juristische Laien, 
Mieterinnen und Mieter, genauso 
wie für Vermieter. Und es hat in 
Deutschland einen Verbreitungs
grad gefunden, der für Sach
bücher ungewöhnlich ist.

Das Mieterlexikon orientiert sich 
an klaren Darstellungsgrund sät
zen:

–  Es ist alphabetisch aufgebaut. 
Die Leserinnen und Leser ha 
ben  so die Möglichkeit, schnell 
und unkompliziert die geeigne
 te Fundstelle zu finden.

–  Die Querverweise zwischen den 
verschiedenen Stichworten sind 
klar und eindeutig hervor ge
hoben. Dies erleichtert den Um 
gang mit dem Mieterlexikon.

–  Die Darstellung ist zwar fach
lich vertieft, aber so verständ
lich aufbereitet, dass auch ju 
ristische Laien damit arbeiten 
können.

–  Die Neuauflage alle zwei Jahre 
stellt einen hohen Aktualitäts
stand sicher.

–  Keine natürliche oder juristi
sche Person in Deutschland 
 verfügt über einen solchen Wis
sens, Kenntnis und Erfah
rungsschatz im Mietrecht wie 
der Deutsche Mieterbund, hin
ter dem 322 Mietervereine und 
500 Beratungsstellen stehen 
und unter dessen Dach jährlich 
eine Million Beratungen in per
sönlichen Gesprächen und etwa 
die gleiche Anzahl in Telefon
gesprächen durchgeführt wer
den.  Diese Arbeit ist die Basis 
für den Inhalt des Mieterlexi
kons.

Die Neuauflage des Mieterlexi
kons berücksichtigt die vielfäl 
tige Rechtsprechung der Amts 
und Landgerichte zu mietrecht
lichen Fragen. Vor allem werden 
aber auch die aktuellen Ent  
schei dungen des Bundesgerichts
hofs der letzten Jahre, zum Bei
spiel zu Schönheitsreparaturen 
oder Betriebskostenabrechnun
gen, erläutert. Daneben sind  
alle Ge  setzesänderungen und die 
neue Energieeinsparverordnung 
in das Mieterlexikon 2011/2012 
eingearbeitet. 

Es bleibt dabei: Das Mieterlexikon 
gibt – wie bisher – den umfassen
den Überblick über alle wesent
lichen Mit und Wohnungsfragen. 
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Im Mittelpunkt des schon seit 
mehr als 30 Jahren existierenden 
Ratgebers stehen wie immer die 
Themen, die am häufigsten zu 
Konflikten zwischen Mietern und 
Vermietern führen: Nebenkosten, 
Wohnungsmängel, Mieterkündi
gung und Nachmieterstellung, 
Mieterhöhung, Schönheitsrepa
raturen, Mietkaution, Vermieter
kündigung, Eigenbedarf und Mo 
der nisierung. Das Mieterlexikon 
be  handelt aber nicht nur die 
 großen Mietrechtsthemen. Auch 
Fragen zu typischen Alltags
problemen werden ausführlich 
und sach kundig beantwortet. Wer 
zahlt bei  Abflussverstopfung? 
Darf der Mieter eine Satelliten
schüssel in  stallieren? Können 
Kinderwagen im Hausflur abge
stellt werden? Wer muss im Win
ter Schnee und Eis fegen? Ist 
 Feiern in der Wohnung erlaubt? 

Wie viel Lärm dürfen Kinder in 
der Wohnung und im Hausflur 
ma  chen? Dürfen Haustiere in  
der Wohnung ge  halten werden? 
Kann der Mieter ohne weiteres 
einen Untermieter oder einen  
Le  benspartner in die Wohnung 
aufnehmen?

Das Mieterlexikon ist und bleibt 
so der wertvolle Ratgeber im 
Mietrecht.

Ich wünsche allen Leserinnen 
und Lesern dieses Bestsellers 
die  Erfüllung der Erwartungen, 
die mit der Anschaffung des Mie
terlexikons verbunden sind.

Berlin, im Februar 2011
RA Lukas Siebenkotten
Bundesdirektor
Deutscher Mieterbund e.V.
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a. A. andererAuffassung
a. a. O. amangegebenenOrt
a.F. alteFassung
AG Amtsgericht
AGB AllgemeineGeschäftsbedingungen
AGG AllgemeinesGleichbehandlungsgesetz
Anl. Anlage
Anm. Anmerkung
Art. Artikel
BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz
BAG Bundesarbeitsgericht
BauR Zeitschrift»Baurecht«
BayObLG BayerischesOberstesLandesgericht
BB Zeitschrift»DerBetriebsberater«
BerlVerfGH BerlinerVerfassungsgerichtshof
BFH Bundesfinanzhof
BGB BürgerlichesGesetzbuch
BGH Bundesgerichtshof
BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz
BlGBW Zeitschrift»BlätterfürGrundstücks-,Bau-und

Wohnungsrecht«
BV Berechnungsverordnung
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerwG Bundesverwaltungsgericht
DIN DeutscheIndustrienorm
DMB DeutscherMieterbund
DWE Zeitschrift»DerWohnungseigentümer«
DWW Zeitschrift»DeutscheWohnungswirtschaft«
EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz
EnEV Energieeinsparverordnung
FamRZ »ZeitschriftfürdasgesamteFamilienrecht«
FWW Zeitschrift»DiefreieWohnungswirtschaft«
GE Zeitschrift»DasGrundeigentum«
GewArch Zeitschrift»Gewerbearchiv«
GG Grundgesetz
GKG Gerichtskostengesetz
GuT Zeitschrift»GewerbemieteundTeileigentum«
GWW Zeitschrift»GemeinnützigesWohnungswesen«
i. d. R. inderRegel
InVo Zeitschrift»InsolvenzundVollstreckung«
i. V. m. inVerbindungmit
JR Zeitschrift»JuristischeRundschau«
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Abkürzungsverzeichnis

KG Kammergericht(=OberlandesgerichtinBerlin)
LAG Lastenausgleichsgesetz
LG Landgericht
LImSchG LandesimmissionsschutzgesetzNW
MDR Zeitschrift»MonatsschriftfürDeutschesRecht«
MM BerlinerZeitschrift»MieterMagazin«
n. F. neueFassung
NJ Zeitschrift»NeueJustiz«
NJW Zeitschrift»NeueJuristischeWochenschrift«
NJWE-MietR Zeitschrift»NJW-EntscheidungsdienstMiet-

undWohnungsrecht«
NJW-RR NJWRechtsprechungs-Report
NMV Neubaumietenverordnung
NZM »NeueZeitschriftfürMiet-undWohnungsrecht«
OLG Oberlandesgericht
OVG Oberverwaltungsgericht
RdE Zeitschrift»RechtderEnergiewirtschaft«
RE Rechtsentscheid
Rpfleger Zeitschrift»DerDeutscheRechtspfleger«
RuS Zeitschrift»RechtundSchaden«
StGB Strafgesetzbuch
StGH Staatsgerichtshof
StVO Straßenverkehrsordnung
VersR Zeitschrift»Versicherungsrecht«
VG Verwaltungsgericht
vgl. vergleiche
VuR Zeitschrift»VerbraucherundRecht«
WE Zeitschrift»Wohnungseigentum«
WiStG Wirtschaftsstrafgesetz
WoBauG Wohnungsbaugesetz
WoBindG Wohnungsbindungsgesetz
WoFG Wohnraumförderungsgesetz
WoGG Wohngeldgesetz
WoVermittG GesetzzurRegelungderWohnungsvermittlung
WPM Zeitschrift»Wertpapier-Mitteilungen«
WuM Zeitschrift»WohnungswirtschaftundMietrecht«
ZGWB ZeitschriftfürdasgemeinnützigeWohnungswesenin

Bayern
ZMR ZeitschriftfürMiet-undRaumrecht
ZPO Zivilprozessordnung
ZVG Zwangsversteigerungsgesetz
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A
Abdingbarkeit

Abdingbarkeit heißt: Gesetzliche Vorschriften können durch Vertrag
abgeändertwerden  ALLGEMEINEGESCHäFTSBEDINGUNGEN.

ImBGBgiltVertragsfreiheit.DaherkönnengesetzlicheRegelungen,die
demVermieterPflichtenaufbürden,vielfachdurchMietvertragzuLas-
tendesMietersgeändertwerden.

Beispiel:NachdemGesetzmussderVermieterdieSchönheitsreparatu-
rendurchführen.DiemeistenMietverträgebürdendiesePflichtaber
demMieterauf.

Daneben gibt es aber auch zwingende (nicht abdingbare) Gesetze.
WeichteinWohnraummietvertragz.B.vondenKündigungsschutzvor-
schriftenzumNachteildesMietersab,istderVertragindiesemPunkt
unwirksam  UNABDINGBARERECHTEDESMIETERS.

Abflussverstopfung

Die Kosten zur Beseitigung von Rohr-(Abfluss-)Verstopfungen hat der
Mieternurdannzu tragen,wennerdieVerstopfungschuldhaftverur-
sachthat.Dafür,dassderMietereineVerstopfungdesAbflussrohresver-
ursachthat,istderVermieterbeweispflichtig(LGKielWuM90,499).

Mietverträge enthalten oft die Klausel, dass sich beiVerstopfung des
HauptstrangesderAbwasserleitungalleMieteranteiligandenReini-
gungskostenbeteiligenmüssen.EinesolcheRegelungineinemFormu-
larmietvertragverstößtgegenVorschriftenzurRegelungvon ALLGE-
MEINENGESCHäFTSBEDINGUNGENundistunwirksam(OLG Hamm 
RE WuM 82, 201).

IstderMieterinfolgederAbflussverstopfunggeschädigtworden,kann
ervomVermieterErsatzverlangen,wenndieserdieVerstopfungzuver-
antwortenhatoderderFehlerbereitsbeiAbschlussdesMietvertrages
vorhandenwar  MäNGELDERWOHNUNG.AuchwennderVermieter
grundsätzlichnichtverpflichtetist,dieAbflussrohreimHausinregel-
mäßigenAbständen überprüfen zu lassen, trifft ihn einVerschulden
zumindestdann,wennhäufigereVerstopfungenaufeineZusetzungder
RohrehindeutenundderVermietertrotzdemaufeinejährlicheÜber-
prüfungverzichtet(LGBerlinGE88,413).
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Abmahnung

EineAbmahnungistdie(schriftlicheodermündliche)Aufforderung,ein
vertragswidrigesVerhaltenzuunterlassen.

Wennesz.B.aufeinerGeburtstagsfeierzulautwurde,danndarfder
Vermieter deshalb nicht gleich zum Gericht gehen und das für die
Zukunftverbietenlassen.Erstrechtdarfernichtgleichkündigen.Er
muss erst den Mieter ermahnen, dass dieser sein Verhalten ändert
(Abmahnung).Erstwenndiesnichthilft,kannderVermieterkündigen
oder auf Unterlassung der vertragswidrigen Handlung klagen (BGH 
WuM 2007, 387;LGStuttgartWuM2006,523).

DasGleichegiltfürdenMieter.Wennz.B.dermitvermieteteKellerbei
Vertragsbeginnnochnichtfreiist,darfderMieterdeswegennichtsofort
kündigen,sondernermussdemVermieterzunächsteineangemessene
Frist zurAbhilfe setzen. Erst wenn dies vergeblich war, besteht das
RechtzurfristlosenKündigung.

AbmahnungoderFristsetzungsindausnahmsweisedannnichterfor-
derlich,wenn

–derMieterinZahlungsverzugist,

–FristoderAbmahnungoffensichtlichkeinenErfolgversprechen,

– die sofortige Kündigung aus besonderen Gründen unterAbwägung
derInteressenvonMieterundVermietergerechtfertigtist.

Beispiel:DieVertragsverletzungdesMietersstellteineStraftatdar,z.B.
eineSachbeschädigung(LGMünchenIWuM2006,524)  FRISTLOSE
KÜNDIGUNG.

HältderMietereinevomVermieterausgesprocheneAbmahnungfür
unberechtigt,kannersichnichtgerichtlichdagegenwehren;erkann
also nicht verlangen, dass der Vermieter die Abmahnung wieder
zurücknimmtodereinGerichtihreUnwirksamkeitfeststellt.EinNach-
teilentstehtdemMieterdadurchnicht;dennwennderVermietersich
späteraufdieseAbmahnungberuft,musserdenvollenBeweisdafür
liefern, dass die damaligenVorwürfe zutreffend waren (BGH  WuM 
2008, 217).

Abmeldung

FrühermusstesichderMieternachdemUmzugineineandereGemeinde
beiderMeldebehördeunterAngabeseinerneuenWohnungabmelden.
Außerdemwaresgesetzlichvorgeschrieben,eineAbmeldebestätigung
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desaltenVermietersvorzulegen.DasistnachdemneuerenMeldegesetz
nichtmehrerforderlich.Esgenügt,sichamneuenWohnortbeimEin-
wohnermeldeamtanzumelden.DasAmtleitetdieDatenandieMeldebe-
hörde am bisherigenWohnort weiter. EineAbmeldung ist aber noch
erforderlich,wennjemandinsAuslandziehtodereinevonmehreren
Wohnungen(Haupt-oderNebenwohnung)aufgibt,ohneeineneuezu
beziehen.

InvielenGemeindenistesmöglich,dieAnmeldungüberdasInternet
vorzunehmen.ErkundigenSiesichbeiIhrerGemeindeverwaltungoder
aufderentsprechendenHomepageimInternet.

Abstandszahlung WOHNUNGSVERMITTLUNG

Abwesenheit des Mieters

Der Mieter ist berechtigt, nicht aber verpflichtet, seineWohnung zu
bewohnen.DaherverstößtdieAbwesenheiteinesMieters für längere
Zeit (Urlaub, Kur, Krankenhaus- oder Auslandsaufenthalt, Entwick-
lungshelfer)nichtgegendenMietvertrag.

AuchwennderMieterwährendeinerlängerenZeitnichtinseinerWoh-
nungwohnt,bleibterzurZahlungderMieteverpflichtet.

FürdieDauerseinerAbwesenheitistderMieterabergehalten,dafürzu
sorgen,dassvoraussehbareSchädeninderWohnungverhindertwer-
denkönnen  OBHUTSPFLICHT.Esistausreichend,wennderMieter
FreundenodereinemNachbarndenWohnungsschlüsselübergibt,damit
diese in gewissen Zeitabständen dieWohnung betreuen können. Der
Vermieter,HausverwalteroderNachbaristdarüberzuunterrichten,wo
derSchlüsselhinterlegtist,sonstmachtsichderMieterschadensersatz-
pflichtig(BGH WuM 72, 25; LGDüsseldorfNJW60,2101;AGKölnWuM
86,86).DiesistbesondersbeiAbwesenheitdesMietersimWinterwich-
tig,dadanndieGefahrdesEinfrierensderWasserleitungbesteht(BGH 
WuM 72, 25).DemMieteristesauchgestattet,zurBetreuungderWoh-
nungvorübergehendeinenVerwandtenoderBekanntenaufzunehmen.
EinerbesonderenErlaubnisbedarfeshierzunicht,daessichnichtum
einenUntermieterhandelt(LGMannheimWuM73,5).

DerMieterhatauchdafürzusorgen,dassseineanderenmietvertrag-
lichen Pflichten (z.B. Treppenhausreinigung, Schneefegen) während
seinerAbwesenheiterfülltwerden.NotfallsmusserfürdieseZeiteine
Putzkraft einstellen oder ein Reinigungsunternehmen beauftragen.
KommtderMieterdiesenvertraglichenPflichtennichtnach,istderVer-
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mieterberechtigt,dieerforderlichenArbeitenaufKostendesMieters
durchführenzulassen.

TretenwährendderAbwesenheitdesMieterserheblicheSchäden,z.B.
Rohrbruch,inderWohnungauf,darfderVermietersichZutrittzurWoh-
nungverschaffen  BESICHTIGUNGSRECHTDESVERMIETERS.

Änderung des Mietvertrages  MODERNISIERUNG,  SCHRIFTFORM,
 TEILKÜNDIGUNG

IsteinMIETVERTRAGabgeschlossen,könnendievertraglichenVer-
einbarungen später weder vom Mieter noch vomVermieter einseitig
gegendenWillendesanderenabgeändertwerden.Nurimgegenseiti-
genEinvernehmenkannderMietvertraggeändertwerden.Mietverträge
sindgrundsätzlichformlosgültig.SokanneinMietvertragauchmünd-
lichabgeändertwerden,selbstwennerschriftlichabgeschlossenwurde
(Achtung–daskannsichaufeineBefristungdesVertragesauswirken
 SCHRIFTFORM). Eine Klausel im Mietvertrag, dass nachträgliche
änderungenundErgänzungennurdannwirksamsind,wennsieschrift-
lichniedergelegtwerden,istunwirksam(LGMünchenWuM88,145).

Ein Vertrag kann aber auch stillschweigend oder durch schlüssige
Handlungengeändertwerden(AGWürzburgWuM80,2),alsodadurch,
dassMieterundVermieter längereZeitwissentlichundübereinstim-
mendetwasanderesmachen,alsimVertragsteht(Beispiel:DerVermie-
tergestattetdemMieterimLaufederZeitdieGartenbenutzungoder
überlässtihmeinenweiterenKellerraum).AucheineGesetzesänderung
kannindenMietvertrageingreifen,z.B.müssenheutzutageHeizkosten
verbrauchsabhängigabgerechnetwerden,auchwenn imMietvertrag
einePauschalevereinbartwurde(BGH WuM 2006, 518; OLG Hamm RE 
WuM 86, 267; OLG Schleswig RE WuM 86, 330).

Wichtig:EsgibtauchKlauselnimMietvertrag,dietrotzderUnterschrift
desMietersunwirksamsindALLGEMEINEGESCHäFTSBEDINGUN-
GEN,ABDINGBARKEIT.

BeieinemHaus-oderWohnungsverkaufgiltderalteMietvertragautoma-
tischweiter,derneueEigentümerhatkeinenAnspruchaufeinenneuen
Vertrag HAUSVERKAUFUNDMIETVERTRAG,MIETKAUTION.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

WereineWohnungsucht,musshäufigallesunterschreiben,was ihm
vorgehaltenwird.AuchhatderMieterregelmäßigkaumdieZeit,das
ganze »Kleingedruckte« im Mietvertrag durchzulesen. Und wer will
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AllgemeineGeschäftsbedingungen
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schondenVermietergleichzuAnfangdadurchverärgern,dasserden
vorgehaltenenMietvertragmisstrauischundsorgfältigstudiert.

Deshalb passiert immer wieder Folgendes: Der Mieter unterschreibt
ohnenäherePrüfungdenVertrag,undwennesdannzumStreitkommt,
obderMieterz.B.beimAuszugdieWohnungrenovierenmuss,dann
zeigtderVermieteraufdenVertrag:»Hierstehtes,undSiehabenunter-
schrieben.«KannderMieterdaüberhauptnochetwasmachen?Jeder
MietersollteinsolchenFällenzumMietervereingehenundprüfenlas-
sen,obdas,wasimVertragsteht,trotzUnterschriftauchgültigist.

Wichtig zuwissen:Es gibt gesetzlicheBestimmungen, die durch ver-
traglicheAbmachungennichtgeändertwerdenkönnen,dassogenannte
»zwingendeRecht«.Vertragsklauseln,diedavonabweichen,sindauto-
matischunwirksam,aberderVertragbleibtimÜbrigengültig.Beispiel:
DergesetzlicheKündigungsschutzdarfzuLastendesWohnraummie-
tersnichtvertraglicheingeschränktwerden.

VielegesetzlicheRegelungenkönnenaberdurchRegelungenimVertrag
abgeändertwerden.AuchimMietrechtgibtessolche»abdingbarenVor-
schriften«. Beispiel:Trotz der grundsätzlichen Instandsetzungspflicht
desVermietersfürdieWohnungdürfen»Kleinreparaturen«und»Schön-
heitsreparaturen« im Mietvertrag auf den Mieter abgewälzt werden.
SolcheänderungendürfenabernichtgegentragendeRechtsgrundsätze
oder gegenTreu und Glauben verstoßen, und sie müssen für einen
durchschnittlichenMieterverständlichsein.DerMieterdarfdurchsie
nicht»unangemessenbenachteiligt«werden.AlleVertragsklauselnkön-
nenalsoaufTransparenzundAngemessenheithinüberprüftwerden.

ZumSchutzdesVerbrauchers,alsoauchzumSchutzdesMieters,gibt
esallgemeineVorschriftenimBGBzurRegelungdesRechtsderAllge-
meinen Geschäftsbedingungen (früher: AGB-Gesetz). Danach werden
Vertragsbestimmungen,diederVermietervorgibt,aufWirksamkeitund
Angemessenheitgeprüft.FürdenMieterbedeutetdas:WennderVer-
mieteretwasindenVertraghineinschreibt,dasgegengesetzlicheVer-
boteoderTreuundGlaubenverstößt,alsobesondersungerechtist,ist
esunwirksam.DerVermieterkannsichnichtaufsolcheRegelungenim
Mietvertragberufen,selbstwennderMietersieunterschriebenhat.

DerVermieterkannsichsogarschadensersatzpflichtigmachen,wenn
erwissentlichunwirksameAllgemeineGeschäftsbedingungenverwen-
det und dem Mieter dadurch ein Schaden entsteht, etwa weil er die
UnwirksamkeitnichtdirekterkenntunddaherunberechtigteBeträge
zahltoderaufRechteverzichtet(BGH NJW 84, 2816).
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Achtung:EineunzulässigeKlauselistendgültigunwirksam,undanihre
StelletrittwiederdiegesetzlicheRegelung.EineUmdeutungunwirksa-
merKlauselnmitdemZiel,siemitdem»geradenoch«zulässigenInhalt
aufrechtzuerhalten, istnicht erlaubt, eine sogenannte»geltungserhal-
tendeReduktion«istdaherunzulässig(BGH WuM 87, 259).

Aber Achtung:HateineVertragsklauselmehrere,voneinandertrenn-
bare eigenständige Regelungen, kann ein Teil unwirksam sein, und
die restliche, eigenständigeVerpflichtungkannaufrechterhaltenblei-
ben.

Zubeachten istallerdings:GibteszueinemeinheitlichenThemaan
unterschiedlichenVertragsstellenRegelungen,zumBeispielverschie-
dene Passagen über laufende Schönheitsreparaturen während der
MietzeitundanandererStelleüberdieRenovierungbeimEinzugoder
Auszug,sinddieseimZusammenhangzubewerten,umfestzustellen,
ob der Mieter möglicherweise dadurch unangemessen benachteiligt
wird,dasserinsgesamtzuvielrenovierenmuss(BGH ZMR 2005, 527; 
WuM 2004, 660; WuM 2003, 436; WuM 2003, 561; LGHamburgWuM
2000,544).

ImErgebnisführtdieser»Summierungseffekt«zurUnwirksamkeitaller
RegelungenzudemThema,auchwenneineKlauselisoliertbetrachtet
wirksamwäreunddieandereunwirksam(BGH WuM 2003, 436),selbst
indenFällen,indenenbeideKlauselneinzelnbetrachtetjeweilswirk-
samwären, inderSummeaberzueinerunbilligenBelastungführen
(BGH WuM 2006, 306).

Bei dieser Gesamtbeurteilung werden auch diejenigen Vertragsteile
berücksichtigt,diezusätzlichzudenvomVermietergestelltenAllgemei-
nenGeschäftsbedingungenimEinzelfallindividuellzwischenMieterund
Vermieter vereinbartwurden (BGH WuM 93,  175; LG KonstanzWuM
2003,479;LGBerlinWuM98,554;LGKielWuM98,215;AGMünchen
WuM97,367;a.  A.:LGKölnWuM99,720).

Wichtig:Derjenige,derdieAllgemeinenGeschäftsbedingungenvorge-
legthat,alsoi.d.R.derVermieter,kannsichnichtaufeineunwirksame
Klauselberufen,umausderUnwirksamkeitfürsicheinenVorteilabzu-
leiten.Beispiel:EnthältderMietvertrageineunwirksameKlauselzur
KündigungdesVermieters,kündigtderVermieterunterBerufungauf
dieseRegelungundziehtderMieterdannaus,darfderVermietersich
anschliessendnichtdaraufberufen,dieseRegelungsei jaunwirksam
und derVertrag daher nicht ordnungsgemäß gekündigt. Das Gesetz
schütztnichtdenVerwenderderKlausel,sondernnurseinenVertrags-
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partnervorunangemessenerBenachteiligung(BGH NJW 91, 353;OLG
KoblenzWuM99,694).

Für welche Mietverträge gilt die Inhaltskontrolle?
GrundsätzlichfüralleWohnraummietverträge,wennderVermieterdas
Vertragsformulargestellthat.

Bei Mietverträgen über  GESCHäFTSRäUME oder Gewerberäume
gibtesgeringfügigeEinschränkungen,daessichhierbeinichtumVer-
braucherverträgehandelt. ImFolgendenwirddieRechtsprechungzu
Wohnraummietverträgendargestellt.

AllgemeineGeschäftsbedingungensindallefüreineVielzahl(mindestens
3 Fälle) vonVerträgen vorformuliertenVertragsbedingungen, die der
VermieterdemMieterbeiAbschlussdesVertragesstellt(vgl. BGH WuM 
95, 481).AllgemeineGeschäftsbedingungenliegennichtvor,soweitder
InhaltderKlauselzwischenMieterundVermieterimEinzelnentatsäch-
lichausgehandeltist.AushandelnbedeutetmehralsbloßesVerhandeln
(AGKölnWuM2009,450).Essetztvoraus,dassderVermieterdenMieter
überInhaltundTragweitederKlauselbelehrt,alsoz.B.aufeineAbwei-
chungvondergesetzlichenRegelunghinweist(BGH NJW 2005, 2543),
undihmdieMöglichkeiteinräumt,aufdenInhaltderKlauselEinflusszu
nehmen.AlleineinErläuternderKlauselreichtnichtaus(LGDüsseldorf
WuM2007,87).Als Individualklauselgiltnatürlichnurdieausgehan-
delteRegelung,dieanderenvomVermietergestelltenVertragsklauseln
bleibenAllgemeineGeschäftsbedingungen.

Tipp: Benutzt derVermieter ein gedrucktes Mietvertragsformular, ist
die Inhaltskontrolle aller Regelungen immer zugunsten des Mieters
anzuwenden.

DieVerträgekönnenperComputer,mitderMaschineodermitderHand
geschriebensein.AuchwennderVermieterdieKlauseljeweilsnuraus
demGedächtnisinseineMietverträgehineinschreibt,istsieeineAllge-
meine Geschäftsbedingung (BGH  NJW  88,  410; LG BerlinWuM 2000,
183).Hierzureichtes,dassdieKlauselzurVerwendunginmindestens
3 Fällenvorgesehenwar.DieBeweislasthierfürträgtimZweifelderMie-
ter(BGH WuM 2008, 395).DieInhaltskontrollegiltbeisolchenKlauseln
nurdannnicht,wennderVermieterbeweisenkann,dasssieaufWunsch
desMietersausgehandeltundindenVertragaufgenommenwordensind.

Nach neuer Gesetzeslage greift die Inhaltskontrolle auch bei solchen
Klauseln,dieineinemVerbrauchervertragnichtzurmehrfachen,son-
dernnur zur einmaligenVerwendungbestimmt sind, soweit derVer-
braucher,alsoderMieter,aufgrundderVorformulierungaufdenInhalt
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keinenEinflussnehmenkonnte(§310Abs.3Ziff.2BGB).Hierfürhat
allerdingsderMieterdieBeweislast(BGH WuM 2008, 395).

DieseRegelunggiltpraktischfüralleWohnraummietverträge,nichtnur
fürdie, die vongewerbsmäßighandelndenVermietern,Wohnungsge-
sellschaftenusw.abgeschlossenwerden.Auchdann,wennderVermie-
ternurseineeinzelnenWohnungenzurprivatenVermögensverwaltung
vermietet,isterinsoweit»Unternehmer«imSinnedesGesetzes(OLG
DüsseldorfZMR2005,187;WuM2003,621).DieseErleichterunggilt
nicht, wenn ein Gewerberaum-Mietvertrag zwischen zwei Unterneh-
mernabgeschlossenwird.

Zur Abgrenzung Allgemeiner Geschäftsbedingungen von individuell
ausgehandeltenVertragsteilenistentscheidend,obderVerbraucherauf
dieseRegelunginhaltlichtatsächlichEinflussnehmenkonnte,nurdann
ist sie nicht kontrollfähig. Die Rechtsprechung hat hierzu folgende
Abgrenzungsfälle entschieden: Es handelt sich auch dann umAllge-
meine Geschäftsbedingungen, wenn von 2 alternativen Klauseln eine
angekreuztwird(BGH WuM 86, 53;OLGCelleBB76,1287)oderwenn
derFormulartextdieAufforderungenthält,nichtgewollteTeilezustrei-
chen (BGH NJW 87, 2011).DieTransparenz-und Inhaltskontrolle ist
nurdannnichtanzuwenden,wennundsoweitderVertragsinhaltindi-
viduellausgehandeltwird.DerVermieterkannbeispielsweisedieKon-
trollenichtdadurchumgehen,dasserregelmäßigmitderHandindas
Vertragsformularhineinschreibt:»DerMietermussbeiAuszugdieWoh-
nungrenovieren.«DieseKlauselbleibtkontrollfähig,undsieistunwirk-
sam,ebenweilsienichtausgehandelt,sondernvomVermietervorge-
schriebenwird(vgl.LGWuppertalWuM99,301).

MancheVermieterlassensicheinenZettelunterschreiben:»Ichbestä-
tigeausdrücklich,dassichvorAbschlussausreichendeZeitgehabthabe,
denheutemit(esfolgtderNamedesVermieters)abgeschlossenenMiet-
vertragdurchzulesen,dieeinzelnenBestimmungenzuprüfenundzur
Kenntniszunehmen. IcherkläremichvorbehaltlosmitallenBestim-
mungen desVertrages einverstanden.« Eine solche pauschale Erklä-
rung hat keine Bedeutung, eine Kontrolle findet dennoch statt (OLG 
Hamm RE WuM 81, 77; BGH JZ 87, 725;OLGStuttgartWuM87,250).
ZumAushandeln reicht es auch nicht, wenn der Mieter die strittige
KlauselerstnachlangenErläuterungendesVermietersakzeptierthat
(BGH NJW 88, 410).

Wer muss was beweisen?
WennMieterundVermieterdarüberstreiten,obessichbeieinerKlau-
selumAllgemeineGeschäftsbedingungenhandelt,giltFolgendes:Der
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VermietermussbeizurmehrfachenVerwendungvorgesehenenKlau-
selnbeweisen,dassessichumeineRegelunghandelt,diederMieter
vorgelegthat.LegtderVermietereinengedrucktenVertragvor,dann
handeltessichumAllgemeineGeschäftsbedingungendesVermieters,
auchwennerselbstdenVertragnichtformuliert,sondernvoneinem
Drittenübernommenhat.Diesgiltabernichtfürhand-odermaschi-
nenschriftlicheänderungenindemVordruck.Denndieserwecktden
AnscheineinerindividuellenAbrede(BGH NJW 2000, 1110; NJW 72, 
46).Wasdieseänderungenbetrifft,somussderMieterdarlegen,dass
essichumFormulierungenhandelt,diederVermietervorgegebenhat
(LGFrankfurtWuM79,151).HierfürkannderMieterZeugenstellen
oder Indizien vortragen, etwa eine inhaltlich enge Verbindung mit
anderen imVertrag vorgedruckten Regelungen. Jetzt muss derVer-
mieterbeweisen,dassder Inhalt imEinzelnenausgehandeltwurde.
DerVermieterdarfalsoz.B.nichteinegesetzlichunzulässigeKlausel
durch handschriftliche Einfügung als Individualvereinbarung »tar-
nen«.Ermussdannbeweisen,dassderhandschriftlicheZusatz tat-
sächlichausgehandeltwordenist(BGH WuM 2003, 561; LGKölnWuM
94,19).

Bei nur zur einmaligen Verwendung vorgesehenen vorformulierten
KlauselnmussderMieterbeweisen,dasserwegenderVorformulierung
aufdenInhaltkeinenEinflussnehmenkonnte.

Grundsätzlich gilt:
AllgemeineGeschäftsbedingungenwerdennurdannBestandteildesVer-
trages,wennderVerwenderbeiVertragsabschlussderanderenParteidie
Möglichkeitverschafft,inzumutbarerWeisevonihremInhaltKenntniszu
nehmen.Wenn der Mieter also erst nach der Unterschrift das ganze
Kleingedrucktedurchlesenkonnte(unddasauchbeweisenkann),kann
sichderVermieteraufalledieseVertragsklauselngarnichtberufen.

Beispiel:DerVertragistvollkommenunübersichtlichundhatmitver-
schiedenenAnlagen50Seiten(AGKölnWuM2009,450).

MieterundVermieterhabeninsolchenFällenwirksameinenMietvertrag
abgeschlossen, fürdennurdieKonditionengelten,überdiesichbeide
Parteienvorhereinigwaren,dievorheralsoz.B.mündlichangesprochen
wordensind,wiez.B.Miethöhe,Nebenkostenvorauszahlungenetc.

Wichtig:AuchmündlicheVerträgesindwirksam.

DerVermietermussbeiVertragsschlussauf eine erkennbarekörper-
licheBehinderungdesMietersbeimLesen,alsoz.B.aufeineSehbehin-
derung,Rücksichtnehmen.
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AberauchwennderMietervorderUnterschriftdieMöglichkeithatte,
dasVertragsformulardurchzusehen,giltzuseinemSchutz:

ÜberraschendeKlauselnmiteinemÜberrumpelungseffektsindunwirk-
sam,§305cBGB.DasGleichegiltfürKlauselnanunerwarteterStelle,
z.B.NebenkosteninderHausordnung(BGH WuM 2010, Heft 10).Auch
Klauseln,diedieBeweislastzumNachteildesMietersverändern,sind
unwirksam.DiesgiltauchfürformularmäßigeBestätigungen,z.B.für
Besichtigungsklauseln. »DerMieterhatdieRäumebesichtigtunder-
klärthiermit,dasssiesich inordnungsgemäßemZustandbefinden.«:
unwirksamnach§309Nr.12BGB(LGBerlinGE83,1113).Klauseln,
durchdiederMieterüberseineRechtegetäuschtwird,sindunwirksam
(LGStuttgartWuM87,252;AGLörrachWuM98,216).Beispiel:DerVer-
mieterlässtsichimVertragbestimmteTatsachenbestätigen,z.B.dass
dieWohnungbeiÜbernahmeinOrdnunggewesensei,undhältdenMie-
tersodavonab,seinenAnspruchaufBeseitigungvonMängelndurch-
zusetzen(BGH WuM 86, 304).WennderMieterdeshalbeinenSchaden
erleidet,haterunterUmständeneinenErsatzanspruch(sieheoben).

UnwirksamistaucheineKlausel,diedemMieterdasRechtnimmt,bei
mehrerenoffenenForderungendieTilgungsreihenfolgezubestimmen
(OLGDüsseldorfZMR2009,275).

WichtigistdasTransparenzgebotnach§307BGB.DieKlauselnimMiet-
vertragmüssenauchvoneinemLaienverstandenwerdenkönnen,sonst
kannsichderVermieterhieraufnichtberufen.DasgiltauchindenFäl-
len,indenendieUnverständlichkeitaufeinenSchreibfehlerzurückzu-
führenist,deneinFachmannerkannthätte(AGWaldbrölWuM89,71).
IstderVertragunklar,indemerz.B.zweisichwidersprechendeBestim-
mungenenthält,gehtdasnach§305cBGBzuLastendesVermieters
(LGLübeckWuM80,256).Esgiltalsodas,wasfürdenMieteramgüns-
tigstenist.

Immer gilt:
AuchwenndieVertragsklauselnalsAllgemeineGeschäftsbedingungen
Vertragsinhaltgewordensind,gehtnach§305bBGBeineeinzelneindi-
viduelleVereinbarungderdazuaufgestelltenFormularklauselvor.Das
giltfüreinzelneAbsprachenbeiVertragsabschlussundauchfürspätere
änderungen.DaranändertaucheineFormularklausel»mündlicheVer-
einbarungenmitdemMietersindungültig«nichts,sieistnach§305b
BGBunwirksam(BGH NJW 85, 320).

Auch die Klausel »Nachträgliche änderungen und Ergänzungen des
Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich niedergelegt sind«
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ist ungültig (OLG München WuM 89, 128). Nachträgliche Vertrags-
änderungenmüssennicht schriftlichabgeschlossenwerden  äNDE-
RUNGDESMIETVERTRAGES.ZumBeispielkanndadurch,dassderVer-
mietereineTierhaltungwissentlichduldet,einVorbehaltimMietvertrag
gegenstandsloswerden(LGAachenWuM88,348)  TIERHALTUNG.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

DasGesetzzurUmsetzungeuropäischerRichtlinienzurVerwirklichung
desGrundsatzesderGleichbehandlungistam18.August2006inKraft
getretenundsolldenSchutzvorDiskriminierungenimSinnedesArt.3
GGverbessern.DieserverbieteteineUngleichbehandlungaufgrunddes
Geschlechts,derAbstammung,derRasse,derSprache,derHeimatund
Herkunft, des Glaubens, der religiösen oder politischen Anschauung
sowieeinerBehinderung.FürdieUmsetzungderEG-Richtlinienistdies
allerdingsnichtausreichend,denndasGrundgesetzschütztdenBürger
inersterLiniegegenhoheitlicheMaßnahmendesStaates.DasAllge-
meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) soll dagegen unmittelbar die
RechtsbeziehungenzwischendenBürgerinnenundBürgernregeln,ins-
besondere imVertrags- undArbeitsrecht. Die einzelnen Diskriminie-
rungsgründesindRasse,ethnischeHerkunft,Geschlecht,Religionoder
Weltanschauung,Behinderung,AlterundsexuelleIdentität.

Von wohnungswirtschaftlicher Bedeutung ist §2 Ziff.8AGG, wonach
bestimmte Benachteiligungen im Dienstleistungsbereich unzulässig
sind. Mit Dienstleistungen sind nicht nur Werk- und Dienstverträge
gemeint,sondernauchMietverträge.Entscheidendist,dassderangebo-
teneWohnraum»derÖffentlichkeitzurVerfügungstehen«muss.Prak-
tischgeschiehtdasmitAnzeigeninTageszeitungen,Schaufensterausla-
gen,VeröffentlichungenimInternetoderaufvergleichbareWeise.

EinunzulässigesRechtsgeschäftübereineMietwohnungliegtu.a.vor,
wennbeiderBegründung,DurchführungundBeendigungdesVertra-
geseineBenachteiligungausdenGründenRasse,ethnischeHerkunft,
Religion,Behinderung,AlterodersexuelleIdentitäterfolgt.Dasbetrifft
Vermieter mit mehr als 50Wohnungen.Vermieter, die kleinereWoh-
nungsbeständehaben,sindinderRegelausgenommen.Nichtunterdie
VorschriftenfallenauchWohnungen,dieaufgrundbesondererNähe –
undVertrauensverhältnisseoderimprivatenKreisvermietetwerden.In
jedemFallsindaberauchdortdieDiskriminierungsgründeRasseund
ethnischeHerkunftzubeachten.SodarfeinAfrikanernichtwegensei-
nerHautfarbealsMietinteressentabgelehntwerden (OLGKölnWuM
2010,81).
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DasAGGsiehtauchAusnahmeregelungenvor.SodarfdieWohnungs-
wirtschaftbeiderVermietungdasZieleinersozialstabilenBewohner-
struktur, einerausgewogenenSiedlungsstruktur sowiedasBestreben
nachausgeglichenenwirtschaftlichen,sozialenundkulturellenVerhält-
nissen verfolgen. Rechtfertigungsgründe können vorliegen, wenn die
unterschiedlicheBehandlung

1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden oder
anderenZweckenvergleichbarerArtdient,

2. demBedürfnisnachSchutzderIntimsphäreoderderpersönlichen
SicherheitRechnungträgt,

3. besondereVorteilegewährtundeinInteresseanderDurchsetzung
derGleichbehandlungfehlt,

4. andieReligioneinesMenschenanknüpftunddieUngleichbehand-
lungunterBeachtungdes jeweiligenSelbstverständnissesgerechtfer-
tigtist.

DerBenachteiligtekannbeieinemVerstoßgegeneinBenachteiligungs-
verbotu.a.dieBeseitigungderBeeinträchtigungoderSchadensersatz
verlangen.DieAnsprüchemüsseninnerhalbeinerFristvon2Monaten
geltendgemachtwerden.NachAblaufderFristkannderAnspruchnur
geltendgemachtwerden,wennderBenachteiligteohneVerschuldenan
derEinhaltungderFristgehindertwar.DieseRegelungsollderRechts-
sicherheit dienen und unnötigen bürokratischen Aufwand bei den
Anbieternvermeidenhelfen.

§23lässtsogenannteAntidiskriminierungsverbändezu.DiessindPer-
sonenzusammenschlüsse,dienicht gewerbsmäßigundnichtnur vor-
übergehendentsprechendihrerSatzungdiebesonderenInteressenvon
benachteiligtenPersonenoderPersonengruppenwahrnehmen.

Altenheim

FürHeime,diealteMenschensowiepflegebedürftigeoderbehinderte
Volljährigenichtnurvorübergehendaufnehmen,giltdasHeimgesetz.
Diesesregeltu.a.EinzelheitenzumAbschlussdesHeimvertrages,zur
KündigungundzurErhöhungdesvereinbartenEntgelts.Beieinersol-
chenHeimunterbringungistdasallgemeineWohnraummietrechtnicht
anzuwenden.Wichtig:DiespeziellenRegelungendesHeimgesetzesfin-
dennichtnurindenklassischenAltenheimenAnwendung.Auchinden
Fällen,indenengetrennteVerträgemitunterschiedlichenVertragspart-
nern über die Wohnung oder das Appartement einerseits und die
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Betreuungs- und Pflegeleistung andererseits abgeschlossen worden
sind,kanndasHeimrechtAnwendungfinden,wenndiebeidenVerträge
rechtlichzwingendvoneinanderabhängigsindoderwenneinetatsäch-
licheEinheitzwischenWohnenundBetreuungvorliegt(VGDüsseldorf
undOVGMünsterWuM99,412;OVGFrankfurt/O.NZM2000,396;VG
BayreuthGewArch2000,425).InsolchenFällenkannesAbgrenzungs-
schwierigkeitenzum»BetreutenWohnen«oderzum»Service-Wohnen«
geben.Dieseitdem1.1.2002geltendeNeufassungdes§1HeimGsoll
hiermehrKlarheitschaffen:bietetderVermieterlediglicheinenallge-
meinenGrundservice,einenNotrufunddieVermittlungweitererDienste
anundistdasEntgelthierfürimVerhältniszurMietevonuntergeord-
neter Bedeutung, ist das Heimrecht nicht anwendbar. Die Bagatell-
grenzewirdüberschritten,wennderGrundservicemehrals20%der
Wohnkostenbeträgt.DieseRegelgiltauchfürbereitsabgeschlossene
Verträge.ZusätzlichstellendieGerichtefürdieAbgrenzungdaraufab,
ob sich aus demVertragsinhalt für den Bewohner eineVersorgungs-
garantie auch im Falle sich verschlechternden Gesundheitszustandes
ergibt(BGH WuM 2005, 399; OLGDresdenFamRZ2007,499).Istdies
nachderGesamtbeurteilungallervertraglichenLeistungenderFall,so
liegteineheimmäßigeUnterbringungvor,unddasHeimgesetzistanzu-
wenden.

FallseinAltenheimoderAltenwohnheimineineAnlagefürBETREU-
TESWOHNENumgewandeltwerdensoll,mussdiesderHeimaufsichts-
behördeangezeigtwerden.DiebisherigenHeimverträgemitdenBe-
wohnernkönnennur inSonderfällenunterdenVoraussetzungendes
Heimgesetzeseinseitiggekündigtwerden. InderRegel sindnureine
einvernehmlicheAufhebungundUmwandlungineinenMietvertragmit
getrenntemBetreuungsvertragmöglich.

DerHeimvertragwirdaufunbestimmteZeitgeschlossen;erkannseit
dem1.1.2002vomBewohnerspätestensam3.WerktageinesKalen-
dermonatsfürdenselbenMonatschriftlichgekündigtwerden.InHärte-
fällenkannderBewohnerauchohneEinhaltungderKündigungsfrist
kündigen.

DerHeimträgerkanndenHeimvertragnurauswichtigemGrundkün-
digen;einsolcherwichtigerGrundkannvorliegen,

1. wennderBetriebdesHeimeseingestelltwird(Umzugskostenträgt
dasHeim),

2. wenn eine sachgerechte Betreuung aufgrund des Gesundheitszu-
standesdesBewohnersimHeimnichtmehrmöglichist,
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3. wenn aufgrund schuldhafter Pflichtverletzungen des Bewohners
demHeimträgerdieweitereFortsetzungdesVertragesnichtmehrzu-
mutbarist,

4. wennderHeimbewohnermit demEntgelt inHöhe von2Monats-
beträgeninVerzugist.

BeidenerstenbeidenKündigungsgründenmussderHeimträgerdem
Bewohner eine angemessene anderweitige Unterbringung zu zumut-
baren Bedingungen nachweisen; ein Verstoß macht die Kündigung
aber nichtunwirksam(BGH WuM 2004, 723).BeieinerfristlosenKün-
digung wegen Zahlungsverzuges gibt es wie imWohnraummietrecht
einenAusweg:WennbiszumAblaufvonzweiMonatennachZustellung
derRäumungsklagedergesamteZahlungsrückstandausgeglichenwird
bzw.dasSozialamtsichdazuverpflichtet,wirddieKündigungunwirk-
sam.

Stirbt der Bewohner, dann endet der Heimvertrag sofort. ImVertrag
kannvereinbartwerden,dasseineZahlungsverpflichtungfürdieErben
maximalbiszuzweiWochenbesteht.DasvondenErbenindiesemFall
nochzuzahlendeEntgeltistumdievomHeimträgererspartenAufwen-
dungenzukürzen;einpauschalerAbzugvon30%reichtdafürnicht(AG
BadHomburgNJW-RR96,890).

AuchfürdieVergütunggibtesimHeimgesetzspezielleRegelungen.Der
Heimträger ist verpflichtet, die Leistungen nach Unterkunft,Verpfle-
gung und Betreuung im Einzelnen, d.h. getrennt voneinander, zu
beschreiben.Früherwaresallerdingsnichtüblich,dieKostenfürdie
einzelnen Leistungsbereiche konkret aufzuschlüsseln, sondern in der
PraxiswurdeeineinheitlicherPreisgenanntundvereinbart.Diesistmit
EinführungderPflegeversicherungnichtmehrzulässig.Nunsinddie
Heimträger verpflichtet, in den Heimverträgen mitVersicherten der
sozialenPflegeversicherungdieEntgelte fürdieeinzelnenLeistungen
getrenntauszuweisen.

Die Heimträger müssen mit den Pflegekassen sogenannte Versor-
gungsvereinbarungenundVergütungsregelungentreffen,indenendas
LeistungsangebotunddieBerechnungderHeimkostenfestgelegtwer-
den.DiesebetreffennichtnurdieBereiche,indenendiePflegekassen
Leistungen erbringen, sondern auch Unterkunft, Verpflegung und
Zusatzleistungen.Wichtig:DieseVergütungsregelungengeltenauchfür
diejenigen Bewohner, die keine Leistungen nach der sozialen Pflege-
versicherungerhalten,diediesogenanntePflegestufe0haben,unddie
sogenanntenSelbstzahler.
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GrundsätzlichisteinespätereErhöhungeineseinmalvereinbartenPrei-
seszulässig,etwawennsichdiebisherigeBerechnungsgrundlagegeän-
derthat.DerhöherePreismussangemessensein,dasistnach§6HeimG
objektivzubeurteilen.DerHeimträgerhatkeinenErmessensspielraum,
wohl aber einen Beurteilungsspielraum. Der Bewohner muss zustim-
men.NuralleindieZahlungdeshöherenPreisesreichtalsZustimmung
nichtaus(OLGMünchenNJW-RR97,1075).ImHeimvertragkannaber
vonvornhereinvereinbartwerden,dassderTrägerberechtigt ist,die
PreisedurcheinseitigeErklärungangemessenzuerhöhen.Auchsolche
Erhöhungen müssen im Einzelnen begründet werden (BGH  NJW  95, 
2923).EinepauschaleBezugnahmeaufgeändertePreise,dievonSozial-
hilfeträgernübernommenwerden,reichtnachAuffassungdesBGHaus
(BGH NJW 95, 2923; 95, 1222;OLGKarlsruheNJW95,467).Einpau-
schalerHinweisaufgestiegeneLebenshaltungskostenoderdieSteige-
rungdesLebenshaltungskostenindexreichtnicht(LGHamburgNJW95,
468).ErbringtderTrägerdievertraglichenLeistungenganzoderteil-
weisenichtoderweisensieerheblicheMängelauf,kannderBewohner
bis zu 6 Monate rückwirkend eine angemessene Kürzung des Heim-
entgeltesverlangen;VersichertenderPflegeversicherungstehtderKür-
zungsbetragbiszurHöheihresEigenanteilszu.

DieErhöhungistspätestens4WochenvordemZeitpunkt,andemsie
wirksamwerdensoll,schriftlichgeltendzumachen.Siemussaußerdem
sobegründetwerden,dassderBewohnersieimHinblickaufdieVerän-
derungderbisherigenBerechnungsgrundlageunddieAngemessenheit
des neuen Betrages überprüfen kann (BGH  ZMR  95,  475; OLG Düs-
seldorf WuM 2002, 318). Werden die Leistungen für den Bewohner
wegenerhöhtenoderverringertenBetreuungsbedarfsangepasst,kann
derTrägerauchdasEntgeltdurcheinseitigeErklärunginangemesse-
nemUmfangsenkenodererhöhen,dieVier-Wochen-Fristgiltindiesem
Fallenicht(BGH NJW 2008, 1818).EineKündigungdesHeimvertrags
zumZweckderPreiserhöhungistnichtmöglich.

FürdieEinrichtungunddenBetriebvonHeimengeltenbesondereVor-
schriften.InderHeimmindestbauverordnungwerdentechnischeAnfor-
derungenfestgelegt,etwadieAusstattungmitAufzügen,barrierefreie
Flure,AusstattungmiteinerRufanlage,AusstattungmitFunktions-und
ZubehörräumensowieGemeinschaftsräume.InderHeimmitwirkungs-
verordnung ist geregelt, dass Heimbewohner mit Unterstützung des
TrägerseinenHeimbeiratwählendürfen,derbestimmteMitwirkungs-
undMitspracherechtehat.ErwirktzumBeispielmitbeiderAufstellung
undänderungderHeimordnung,änderungderHeimkostensätze,Qua-
litätssicherungderBetreuung,PlanungundDurchführungvonVeran-
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